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Text 

Eisenbahnnebenbetriebe 
 

§ 50. (1) Eisenbahnnebenbetriebe sind auf Bahngrund befindliche Betriebe, die zur Deckung der 
Bedürfnisse der Bahnbenützer bestimmt sind. 

(2) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie kann das Eisenbahnunternehmen 
beauftragen, dafür zu sorgen, dass die Eisenbahnnebenbetriebe innerhalb der gesetzlich zulässigen Zeit so lange 
offengehalten werden, als dies zur befriedigenden Deckung der Bedürfnisse der Bahnbenützer erforderlich ist. 

(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 finden auf Straßenbahnunternehmen keine Anwendung. 


